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Nr. 118 • Bezirkshauptmannschaft Lienz • LZ-APO/BA-30/24-2025 

K U N D M A C H U N G 

gemäß §§ 48 und 54 Apothekengesetz (ApoG)  

RGBl. Nr. 5/1907, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 22/2024,  

betreffend die Errichtung einer ärztlichen Hausapotheke in St. Jakob in Defereggen 

Herr Dr. Michael Oberbichler, Arzt für Allgemeinmedizin, Unterrotte 105, 9963 St. Jakob in Defereggen, hat 

bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz die Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke gemäß § 

29 Abs. 1 ApoG ab 1. April 2025 nach Zurücklegung einer bewilligten ärztlichen Hausapotheke durch Dr. 

Gernot Walder als „Nachfolger“, angesucht.  

Gemäß § 48 Abs. 2 Apothekengesetz kommt folgenden Personen Parteistellung zu:  

• betroffene Ärzte gemäß § 29 Abs. 3 und 4 ApoG und Mitbewerber.  

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb von sechs Wochen, vom Tage der Verlautbarung im Boten für 

Tirol gerechnet, etwaige Einsprüche gegen die Errichtung der ärztlichen Hausapotheke in 9963 St. Jakob in 

Defereggen, Unterrotte 105, bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz geltend zu machen sind. Später 

einlangende Einsprüche werden nicht mehr in Betracht gezogen.  

 

Lienz, 9. April 2025 

Die Bezirkshauptfrau: Dr. Heinricher 


